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Der VNU-Fachausschuss „Agrar- und Ernährungswirtschaft“ ist ein Zusam-
menschluss von etwa 20 Agrar- und Umweltexperten, die sich ehrenamtlich 
mit Fragen des nachhaltigen Umweltmanagements in der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft befassen. Edmund A. Spindler (Hamm/Westf.) ist seit 2001 
Leiter des Fachausschusses. Informationen zum Verband für nachhaltiges 
Umweltmanagement e. V. (VNU) und zu dessen Fachausschuss „Agrar- und 
Ernährungswirtschaft“ finden Sie unter www.vnu-ev.de. 
 
Der Verfasser dieser Stellungnahme bedankt sich für die konstruktive Mitar-
beit, insbesondere bei Herrn Dr. Uwe Meier (Braunschweig) und Herrn Dr. 
Dieter Hotz (Nienburg/Weser) sowie bei Herrn Dr. Rainer Friedel (Berlin) für 
den Hinweis zum „Grünbuch“.  
 
 

Edmund A. Spindler 
Nansenweg 3 

D-59077 Hamm 
Telefon: 02381/405550 

edmund-a.spindler@gmx.de 
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Einleitung 

 
Wir begrüßen die Hinwendung der EU-Kommission zur Qualität von Agrarerzeug-
nissen in Form eines Grünbuches. Auch sind wir der Meinung, dass „Qualität“ zum 
überzeugendsten Argument der „EU-Landwirte“ gehört – die martialische Formulie-
rung von der „mächtigsten Waffe der EU-Landwirte“ (S. 4) wollen wir uns allerdings 
nicht zu eigen machen. Wir teilen dagegen die Auffassung, dass Qualitätsanforde-
rungen als Chancen und nicht als Belastungen gesehen werden sollten. Vor allem 
für Premiumprodukte stellen die Qualitätsbemühungen eine Daueraufgabe dar, die 
einen gemeinschaftlichen Rahmen und viel Engagement benötigt. Hierbei gehen 
wir davon aus, dass ein gutes Qualitätskonzept sowohl eine sinnvolle Verknüpfung 
von Produkt- und Prozessqualitäten, als auch eine Berücksichtigung der Kettenper-
spektive braucht. Wesentlich ist dabei aus unserer Sicht eine integrierte Lösung, 
die Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsfragen in der Wertschöpfungskette mitein-
ander verbindet. Erst die Verbindung von Produktqualitäten mit ökologischen und 
sicherheitstechnischen Verfahrensqualitäten kann zu einer stabilen Ergebnisquali-
tät von Agrarerzeugnissen, von der Urproduktion, über die Verarbeitung und den 
Handel bis zum Verbraucher, führen.  

Aus der Sicht des umfassenden Umweltschutzes sehen wir im europäischen Um-
weltmanagementinstrument EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) ein idea-
les Leitverfahren, um nachhaltige Ergebnisqualitäten zu erzielen. Insbesondere der 
Leistungsbezug von EMAS ist ein Garant dafür, dass die Qualitätsanforderungen 
auf allen Ebenen zum Tragen kommen können. Ziel der europäischen Bemühun-
gen kann es nicht sein, formale Qualitäten abzusichern, sondern gelebte Qualität 
nachzuweisen, getreu dem Spruch: „Es ist besser, Qualität zu produzieren, statt sie 
nur zu garantieren.“. 

Zur Herausbildung von allgemein gültigen Mindestanforderungen sollten jetzt Refe-
renzdokumente mit Beispielen für Kernindikatoren erarbeitet und in der Praxis ge-
testet werden. Der VNU-Fachausschuss „Agrar- und Ernährungswirtschaft“ bietet 
sich an, sein spezielles Know-how hier einzubringen und bei Praxistests mitzuwir-
ken. 

Auf den folgenden Seiten wird schwerpunktmäßig auf die im Grünbuch aufgewor-
fenen Fragen von Teil I, II und III eingegangen. 
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Teil I: Produktionsanforderungen und Vermarktungsfo rmen 

 

Die Kommunikation von Normen und Auflagen, die über Mindeststandards hinaus-
gehen, ist eine typische Managementaufgabe im Rahmen des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses. Deshalb kommt es als erstes darauf an, eine funktions-
fähige Managementstruktur mit entsprechenden KVP-Aufgaben einzelbetrieblich 
aufzubauen und durchgehend in der Wertschöpfungskette zu realisieren. 

Wir schlagen hierzu das seit 1995 in Europa existierende EMAS-System vor. Es ist 
das anspruchsvollste Umweltmanagementinstrument, das es weltweit gibt und das 
sich hier als Leitverfahren „Made in Europe“ anbietet.  

 

Verbraucher fragen zunehmend nach glaubwürdigen Produktangaben, die über die 
reine Werbung hinausgehen. Die „inneren“ Produktqualitäten mit ihren regionalen 
und saisonalen Bezügen gewinnen gegenüber ästhetischen Gründen zukünftig an 



 

Seite 5 

Bedeutung. Die Menschen wollen reale Qualität. Standardqualität mit Marketing zu 
veredeln, das hat keine Zukunft. Deshalb halten wir besondere Verbraucherinfor-
mationen zu „echten/natürlichen Qualitäten“ für erforderlich.  

 

„Fakultative, vorbehaltene Angaben“ haben dynamische Bezüge und sollten des-
halb offen gestaltet und neuen Erkenntnissen zugänglich sein. Z.B. gewinnt der 
CFP (Carbon Footprint) zunehmend an Bedeutung und kann als zusätzliches Qua-
litäts- und Umweltmerkmal dienen. Es sollte hier jedoch darauf geachtet werden, 
dass wissenschaftlich abgesicherte und international abgestimmte Standards als 
Grundlage für die Bewertung genommen werden.  

 

Ohne eine Rahmen setzende EU-Regelung sind Vermarktungsnormen wenig stabil 
und zuverlässig. Deshalb plädieren wir für die Beibehaltung des derzeitigen legisla-
tiven Konzeptes und für ein Bemühen, die bürokratischen Aufwendungen zu redu-
zieren (Stichwort: Schlanke Dokumentation). Hierzu gehört auch die zur Frage 1 
angeregte EMAS-Anwendung, über die Synergien bei der Dokumentation, der Eva-
luation und bei der Berichterstattung sehr gut genutzt werden können. 
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Teil II: Besondere EU-Qualitätsregelungen 

 

Bei der Gestaltung geografischer Angaben sollte u. A. eine Abstimmung und ggf. 
Weiterentwicklung mit dem politischen Ziel „Europa der Regionen“ angestrebt wer-
den. Dies kann zur zusätzlichen Identitätsbildung und -bindung führen. 

 

Für die Eintragung geografischer Angaben sind einleuchtende und wahrheitsge-
mäße Abgrenzungen notwendig, um die Glaubwürdigkeit des Systems nicht zu ge-
fährden. Dies trifft auch für die sinnvolle Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskrite-
rien zu. Eine solche Öffnung muss allerdings gut kommuniziert werden, damit 
Missverständnisse im Qualitätsansatz vermieden werden.  
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Wichtig ist uns hier, auf eine Stärkung der regionalen Eigenschaften in den Dritt-
ländern hinzuweisen. 

 

Hierzu liegen uns keine (ab)gesicherten Erfahrungen vor. 

 

Zur Glaubwürdigkeit des Systems gehört es u. E. zwingend, die Ursprünge der 
Rohstoffe wahrheitsgemäß anzugeben und alle geografisch notwendigen Daten 
aufzulisten. Auch wenn dies u. U. zur Unübersichtlichkeit führt, sollte dies dennoch 
auf dem Etikett bzw. dem Beipackzettel und darüber hinaus verständlich kommuni-
ziert werden. 

 

Wir sind für eine harmonische Fortentwicklung des bestehenden Systems, wobei 
wir besonderen Wert auf eine (neue) Profilbildung legen. Hierzu gehört aus unserer 
Sicht, EMAS zur Voraussetzung für die Anerkennung zu machen. D. h. Antrag stel-
lende Betriebe sollen EMAS-Betriebe sein.  
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Hier schlagen wir eine Verbesserung der touristischen Werbung vor und eine Ver-
knüpfung mit touristischen Angeboten. 

 

Die Frage nach der Bedeutung des ökologischen Landbaus in Europa weist auf das 
grundsätzliche Problem der Chancengleichheit von konventionellen, integrierten 
und ökologischen Anbauverfahren hin. Hier gibt es massive Ungleichgewichte so-
wohl bei der Forschung, der Förderung und der Information. Die Vorteile des öko-
logischen Landbaus sollten stärker beachtet, seine positiven Umweltwirkungen 
besser honoriert und eine sachgerechte Verbraucherinformation durchgeführt wer-
den. 

Im Einzelnen haben wir hierzu folgende Forderungen bzw. Anmerkungen: 

� Es sollte eine Regionalisierung des Produktabsatzes verstärkt unter-
stützt werden. Der Bezug zur Landwirtschaft und zum ländlichen Raum 
ist hervorzuheben. Die Identifikation des Kunden zum Produkt wird er-
höht. Die kurzen Wege tragen mit Recht zum ökologischen Image der 
Produkte bei. 

� Forschung und Entwicklung sowie die Ausbildung von Landwirten für 
ökologische Produkte sind im Bereich Anbau und Marketing an den 
Fachschulen und Hochschulen deutlich zu stärken. In der Forschung 
sollte an dieser Stelle die Züchtungsforschung hervorgehoben werden, 
deren Züchtungsziele nicht auf Massenertrag, sondern auf Geschmack 
und resistente Sorten achten sollte. 

� Ökologisch arbeitende Betriebe sollten alle eine Umweltbilanz für den 
Betrieb und eine CO2-Bilanz für ihre Produkte vorweisen können. Das 
sollte in eine EU-Verordnung aufgenommen werden. Die Umweltbilanz 
und die CO2-Bilanz sind zu kommunizieren (an jeder Gemüsekiste soll-
te die CO2-Bilanz vermerkt sein).  
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� Die Kontrollrichtlinien sollten verbessert werden. Alle 2 Jahre sollten die 
Zertifizierungsorganisationen gewechselt werden. Damit wird die 
Glaubwürdigkeit des Systems erhöht. 

� Die Gentechnikdiskussion schadet dem Ökoanbau. Der ökologische 
Landbau wird großen Schaden erleiden, wenn die sogenannte „grüne 
Gentechnik“ europaweit eingeführt wird. 

 

Wir halten eine flächendeckende Europa-Werbung für sinnvoll und sind grundsätz-
lich der Meinung, dass auch der Rand zum Ganzen gehört. Insofern ist es ein Ge-
bot der gesellschaftlichen Solidarität, auch Regionen in äußerster Randlage adä-
quat zu berücksichtigen und sie notfalls zu unterstützen.   

 

Bei Fragen der Lebensmittelsicherheit sind zentralstaatliche (europäische) Rege-
lungen notwendig und verlässliche Zertifizierungen sinnvoll. Insofern spricht Vieles 
für verbindliche Regelungen und für eine gute Balance zwischen Staat und Wirt-
schaft in Form einer kontrollierten Delegation.  

Lebensmittelsicherheit ist ein hohes Gut, das nur gewährleistet werden kann, wenn 
lückenlose Qualitätskontrollen stattfinden und saubere (untadelige) Zertifikate vor-
liegen.  
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Teil III: Zertifizierungsregelungen 

 
1. Absatz: 

Zertifizierungsregelungen können in einem hohen Maße gesellschaftliche Forde-
rungen gegenüber landwirtschaftlichen Verfahren beeinflussen, denn Qualität defi-
niert sich auch nach der Produktionsqualität. Diese geht über die gesetzlichen Re-
gelungen weit hinaus. Leistungen der Landwirtschaft können besser definiert wer-
den und werden transparenter. Zum Beispiel die Leistungen in der Regionalent-
wicklung (Naturschutz, Tourismus, Arbeitsplatzbeschaffung in Dienstleistung, 
Handwerk und nachverarbeitender Industrie), die betrieblichen Leistungen zur 
Energieeinsparung und Energiegewinnung, des umweltschonenden Ackerbaus und 
artgerechter Tierhaltung; alles mit CO2-Bilanz.  

Im Rahmen der Agrarethik, können die Betriebe zertifiziert werden und erfüllen da-
mit einen besonders hohen Anspruch, der kommuniziert werden kann. Zur Agrar-
ethik zählt ein hoher Anspruch an nachhaltige Wirtschaftsweise im ökologischen, 
sozialen und kulturellen Bereich. 

Durch die Unterstützung der Zertifizierung durch die EU sollte gewährleistet sein, 
dass staatliche Regelungen soweit möglich reduziert werden (Kostenersparnis), 
wenn das Kontrollnetz durch Zertifizierung vorhanden ist, wie wir es mit EMAS vor-
schlagen. 

Es könnte sein, dass die hoch professionellen internationalen Zertifizierungen 
durch Nichtregierungsorganisationen (NGO) beim Handel und Verbraucher einen 
höheren Stellenwert bekommen als die staatlichen Regelungen und Kontrollen in 
Europa. Dem kann nur entgegen gewirkt werden, wenn in Europa mindestens die 
gleichen Standards gelten wie in den freiwilligen internationalen Zertifizierungssys-
temen. 
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Diese Tendenz ist heute schon dadurch erkennbar, dass die Handelsketten eigene 
Kontrollen durchführen lassen, weil sie den staatlichen nicht voll vertrauen. 

Wichtig für die Glaubwürdigkeit der Zertifizierungssysteme ist die Beteiligung der 
Handelketten an den zusätzlichen Kosten in der Landwirtschaft. Leistung muss 
eben auch bezahlt werden. Ein wichtiges ethisches Prinzip lautet: Verlange nichts 
von deinem Partner, wovon du weißt, dass er es nicht erfüllen kann. 

2. Absatz: 

Das Risiko der Irreleitung besteht besonders dann, wenn eines der Zertifikate nicht 
glaubwürdig, faul oder falsch ist. Eines ist klar: Die Qualität von Lebensmitteln wird 
durch die Güte der Rohprodukte bestimmt – und tendenziell nimmt die Qualität von 
Agrarerzeugnissen im Lauf des Verarbeitungs- und Vertriebsprozesses ab. 

3. Absatz: 

Wichtige internationale Zertifizierungsorganisationen haben spezielle und preiswer-
te Programme für „small holder“. Diese lassen sich auch in der EU anwenden. 
Landwirte und kleine Lebensmittelerzeuger sollten auf regionale Produkte setzen 
und die Kette („from farm to fork“) zertifizieren lassen. Sie sollten im Zertifizierungs-
prozess eng kooperieren. Das EU-EMAS-Programm bietet sich bei der Zertifizie-
rung einer Branchenkette besonders an, zumal es gleichzeitig ein ISO 14001-
Zertifikat („Umwelt“) bietet, das zudem noch direkten Bezug zur ISO 9001 („Quali-
tät“) aufweist.   

Alle Zertifizierungsprogramme sollten durch Deregulierung im Agrarbereich erleich-
tert werden. Das reduziert auch Kosten und spart Zeit. 

4. Absatz: 

Eine Mitwirkung von Erzeugerorganisationen sollte nach unseren Erfahrungen nicht 
gefördert werden. Erzeugerorganisationen sind direkt abhängig von den Mitgliedern 
und damit nicht neutral. Die Erzeugerorganisationen sollten vielmehr intern bera-
tend tätig werden, damit die notwendige Produkt- und Prozessqualität erzielt wer-
den kann. Die Beratung sollte aber nicht gefördert werden, weil sie essentieller Ge-
genstand der Selbstorganisation ist. 
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Ja, EU-Leitlinien können ausreichen wenn die gesetzlichen Regelungen beibehal-
ten werden. Sie reichen nicht aus und brauchen Richtliniencharakter, wenn zuguns-
ten von Zertifizierung gesetzliche Regelungen zurückgenommen werden.  

Generell möchten wir darauf hinweisen, dass einheitliche Leitlinien gut kommuni-
ziert werden müssen. Plausibilität, Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit entste-
hen nicht von selbst, sondern vornehmlich durch eine intensive Kommunikation.  

Zur Frage, welche Kriterien aufgenommen werden sollten, möchten wir stichpunkt-
artig anmerken: 

� Mindeststandards bei Zertifizierungen, die über den gesetzlichen Rege-
lungen liegen.  

� Finanzielle Unterstützung für die freiwillige Einführung von Zertifizie-
rungssystemen. 

� Vergleichbarkeit der Systeme durch „Benchmarking“. 

� Einführung sozialer und kultureller Nachhaltigkeitsstandards. 

� Formulierung von Produkt- und Prozesskennzahlen. 

� Nennung einer Kunden-Beschwerdeadresse. 

 

Der Zertifizierungsaufwand lässt sich durch ein gut kommuniziertes Anforderungs-
profil und einem abgestimmten System von Eigen- und Fremdkontrolle erheblich 
verringern. Im Einzeln kann dies erreicht werden durch: 

� Selbstkontrolle des Landwirts nach Schulung und Praxistests 

� verbesserte EDV-Programme 

� Online-Beratung mit der Zertifizierungsorganisation 

� Gruppenzertifizierungen und Gruppenberatungen, sogenannte Konvoi-
Lösungen 

� Einführung eines Umwelt- und Sozialmanagementsystems, vornehm-
lich EMAS 

� Reduzierung gesetzlicher Regelungen. 
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EU-Ausfuhren können unterstützt werden, indem europäische Zertifizierungen an 
den internationalen Standard der Zertifizierung, der über NGOs bereits weltweit ak-
tiv ist, angepasst werden. Oder, indem die internationalen Zertifizierungsorganisati-
onen mit ihren Standards auf den europäischen Markt kommen.  

Aufgrund der globalen Tätigkeit der Zertifizierungsorganisationen (in der Regel ak-
tive NGOs) in einer globalen Produktions- und Handelswelt, sind diese Organisati-
onen die einzigen, die weltweit Standards setzen und auch durchsetzen auf freiwil-
liger Ebene. Diese Organisationen sind hoch flexibel und daher in der Lage, relativ 
schnell neue Entwicklungen über Standards und Kriterien einzuführen. Damit wer-
den auch Forschungserkenntnisse relativ schnell umgesetzt. Einige internationale 
NGOs sind heute enge Kooperationspartner von Lebensmittelindustrie und Land-
wirtschaft – und das weltweit. 

Entwicklungsländer bekommen einen leichteren Marktzugang aufgrund der Zertifi-
zierungsorganisationen, wenn diese in der EU anerkannt sind. Dafür gibt es zahl-
reiche Beispiele, insbesondere auf dem amerikanischen Kontinent. 
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Fazit 

Das „Grünbuch zur Qualität von Agrarerzeugnissen“ ist eine große Chance, sowohl 
die landwirtschaftliche Urproduktion als auch den Verbraucherschutz in Europa zu 
stärken. Verbraucher müssen zweifelsfrei erkennen können, woher die Lebensmit-
tel kommen und wie sie erzeugt werden. Deshalb sind Transparenz und eine 
glaubwürdige Kommunikation entlang der gesamten Lebensmittelkette unerlässlich. 

Primär schlagen wir hier vor, die EU-Anforderungen an die Urproduktion durch 
EMAS abzusichern. Dadurch soll die sehr hohe Qualität der landwirtschaftlichen 
Rohstoffe in Europa nachhaltig gesichert und das hohe Qualitätsniveau der europä-
ischen Ernährungswirtschaft dauerhaft gefestigt werden, auch und vor allem bei 
Agrarerzeugnissen mit geografischen Herkunftsangaben. 

 

 

„Mehr denn je kommt es darauf an, die vorhandenen Mittel so  
zu nutzen, dass die Vielfalt der landwirtschaftlichen Bewirtschaf-
tungsformen in den verschiedenen Teilen Europas erhalten bleibt 
und eine nachhaltige und qualitätsorientierte Landwirtschaft, wie sie 
die Bürger verlangen, gefördert wird.“ 

 

EU-Kommission, GD Landwirtschaft,  
Januar 2003 
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